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Notfallpläne für Schulen 

Zusammenarbeit von 

Schule und Polizei
 

Spätestens seit dem Amoklauf eines Erfurter Gymnasiasten 2002 ist das 
Thema Schulgewalt nicht mehr aus den deutschen Medien wegzudenken. 
Seither beschäftigten sich Schulen und Schulaufsichtsbehörden damit, ob 
und wenn ja, wie es möglich sei, potentielle Täter bereits im Vorfeld zu er­
kennen. In verschiedenen Arbeitsgruppen suchten Polizisten nach Lösungs­
wegen, wie die Schulen im Falle eines Amoklaufes zu reagieren hätten und 
welche Strategien die Einsatzkräfte vor Ort verfolgen sollten. Inzwischen 
wurden in gemeinsamer Arbeit zwischen Schulaufsichtsbehörden und Lan­
deskriminalämtern in Deutschland erste landesweit gültige Notfallpläne bei 
schwerer gezielter Gewalt in Schulen erstellt. Und dann geschah 2009 der 
Amoklauf von Winnenden. Diese neue Tat offenbart die scheinbare Ohn­
macht der Behörden – und doch kann sie nicht als Wahnsinnstat eines Ver­
wirrten hingenommen werden. Auch diese scheinbar unerklärliche Einzeltat 
hat ihre Motive. Wir können von Glück sagen, dass ein Amoklauf ein über­
aus seltenes Ereignis ist. Die „normale“ Gewalt, der Kinder und Jugendliche 
im Schulalltag ausgesetzt sind, äußert sich zwar viel weniger spektakulär, 
kann aber ebenfalls äußerst zerstörerisch wirken und zu nachhaltigen psy­
chischen und physischen Schäden führen. In Fällen von Gewaltausübung an 
Schulen besteht für uns alle die Verpflichtung zum „Hinsehen und Han­
deln“. Jeder Form von Gewalt muss entschieden entgegengetreten werden. 
Viele Gewaltformen erscheinen uns noch weit von einem Amoklauf ent­
fernt, gleichwohl kann aus den minderen Gewaltformen ein Racheplan ent­
stehen. Die Täter von schwerer Schulgewalt und Amokläufen waren zumeist 
vorher selbst Opfer minderer Formen schulischer Gewalt geworden. Deshalb 
ist es bereits bei alltäglicher Gewalt an den Schulen notwendig, vertrauensvoll 
mit der Polizei zusammenzuarbeiten und mögliche Maßnahmen bereits im Vor­
feld zu koordinieren. Im folgenden Artikel soll der Notfallplan des Saarlandes 
vorgestellt und dabei besonders auf die Zusammenarbeit von Polizei und 
Schule bei der Früherkennung möglicher Gefahren hingewiesen werden. 

1. DIE NOTWENDIGKEIT VON Einrichtung eines geeigneten Warn- und 
NOTFALLPLÄNEN AN SCHULEN Kommunikationssystems einzuleiten und 
Unmittelbar nach dem Amoklauf von Vorsorge zu treffen, damit das Absperren 
Winnenden wurde erneut auf die im der Klassenräume von innen im Notfall 
Ernstfall zu treffenden Maßnahmen hinge- jederzeit möglich ist. Die Notwendigkeit 
wiesen. Die Schulträger (materielle Ver- der Vorbereitung auf schwere gezielte 
antwortlichkeit) wurden gebeten, in den Schulgewalt sollen aktuelle Aussagen des 
Schulen – soweit nicht bereits vorhanden – Schulleiters der größten saarländischen 
möglichst kurzfristig Maßnahmen zur Förderschule für soziale Entwicklung 
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(früher Erziehungshilfeschule) verdeutli­
chen: Die Gewalt unter diesen Schülern ist 
vor allem außerhalb der Schulzeit, beson­
ders auf dem Schulweg, in der letzten Zeit 
aggressiver geworden. Die Schüler fahren 
zumeist mit der Saarbahn (landkreisweit 
verkehrende Straßenbahn), wo es zu teil­
weise massiven Problemen kommt. So 
wurden vor zwei Jahren einige Schüler in 
das Programm für junge Intensivtäter auf­
genommen, nachdem sie andere Fahrgäste 
bedroht, Handys erpresst und Sachbeschä­
digungen begangen hatten. Ein 14-jähriger 
Schüler algerischer Herkunft wird per 
Haftbefehl gesucht, weil er sich mit teil­
weise erst 12-jährigen Freunden auf einer 
Internetseite mit Maschinengewehren (At­
trappen?) zeigte und erklärte, er würde 
bald als lebende Autobombe enden. Die 
Seite wurde gesperrt, der Schüler ist nach 
Angaben der Schule nach Algerien ge­
flüchtet. Nach Aussagen des Schulleiters 
werden auch regelmäßig nach Amokläu­
fen an Schulen ein bis zwei potentielle 
Nachahmungstäter in diese Förderschule 
für soziale Entwicklung überstellt. Bei ei­
nigen davon wurden Listen mit geplanten 
Opfern gefunden.1 

Die den saarländischen Schulen bereits 
länger vorliegenden Handlungsanweisun­
gen für Notfälle, wie beispielsweise Amok-
taten, wurden nach dem Vorfall in Win­
nenden auf den Prüfstand gestellt. Ein 
Ergebnis war die Veröffentlichung der 
Handreichung für Schulleiter „Hinsehen 
und Handeln – Notfallpläne für saarländi­
sche Schulen“. Der in der Signalfarbe 
Orange gestaltete Ordner liegt allen saar­
ländischen Schulen vor.2 Er enthält kon­
krete Handlungsvorschläge und Hinweise 
auf Hilfs- und Unterstützungsmöglichkei­
ten für Gefahren- und Notfallsituationen 
durch extremistisch motivierte Gewalt, 
durch Amokfälle, aber auch für die alltäg­
liche Gewalt an Schulen. Die Handrei­
chung soll ein effektives Krisen- und Not­

fallmanagement fördern, indem sie dazu 
anregt, Notsituationen im Voraus zu 
durchdenken und konkrete Handlungsan­
weisungen bereitzuhalten. Empfohlen 
wird die Einsetzung eines schuleigenen 
Krisenteams, das schulspezifische Krisen­
pläne erarbeitet und eng mit der örtlichen 
Polizei zusammenarbeitet. 

2. DER AUFBAU DES SAAR­
LÄNDISCHEN NOTFALLPLANS 
Grundsätzlich lässt sich der Notfallplan 
des Saarlandes in zwei Teilbereiche unter­
gliedern. Am Anfang wird nach Gefähr­
dungsgraden unterschieden und die denk­
baren Gewaltdelikte mit entsprechenden 
Reaktionen benannt. Anschließend er­
gänzen Handlungsempfehlungen sowie 
grundlegende Rechtsvorschriften die kon­
kreten Reaktionsanweisungen. Diese 
Handreichung fordert zur Auseinanderset­
zung mit entsprechenden Situationen auf. 
Sie soll dabei helfen, sich auf Gefahren-
lagen in der Schule vorzubereiten und regt 
die permanente Verbesserung der Sicher­
heitsmaßnahmen an. 

Die Notfallpläne sollen dazu 
beitragen, in allen Schulen 

nachhaltig wirksame Präventi­
onsmaßnahmen zu etablieren. 

Im Ordner sind zusätzlich wichtige Kon­
taktadressen abgedruckt.3 Für die Veröf­
fentlichung wurde die Form der Lose­
Blatt-Sammlung gewählt, um erforderlich 
werdende Aktualisierungen möglichst 
zeitnah vornehmen zu können. 

Die Notfallpläne für saarländische Schu­
len unterscheiden bei den konkreten Reak­
tionsanweisungen farblich zwischen drei 
Gefährdungsgraden und erleichtern damit 
den Schulleitungen einen schnellen und 
unkomplizierten Umgang in durch Stress 
belasteten Entscheidungssituationen. Die 
Aufstellung beginnt mit Gewalttaten des 
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Gefährdungsgrades III, für die die Signal­
farbe rot gewählt wurde. Eine Zuordnung 
schulischer Gewalt zu diesem Gefähr­
dungsgrad bedeutet höchste Gefahr, bei 
der sofort die Polizei gerufen werden 
muss. Hierbei handelt es sich um Notfälle, 
bei denen die Verantwortung für die Reak­
tion unmittelbar bei der Polizei liegt. Hier­
unter zählt der Notfallplan für saarlän­
dische Schulen folgende Gewaltakte bzw. 
Notlagen: Amoklauf/Geiselnahme, Tot-
schlag/Mord, Drohung mit Sprengsätzen, 
Schusswaffengebrauch, Geiselnahme, 
Brandfall, Suizid und Todesfall in der 
Schule. Es gilt: Opferhilfe vor Täterer­
mittlung! Personenschutz vor Sachwert­
schutz! Am Beispiel des Amoklaufes wer­
den die Reaktionen geordnet nach ihrer 
zeitlichen Reihenfolge: 
1) Eingreifen/Beenden, 
2) Opferhilfe, 
3) Informieren, 
4) Nachsorgen/Aufarbeiten, 
5) Trauerarbeit und 
6) ergänzende Hinweise. 

Allen Reaktionen bei einem Amoklauf 
ist jedoch vorangestellt: Sobald die Polizei 
vor Ort ist, übernimmt sie die Einsatzlei­
tung. 

Unter den Gefährdungsgrad II mit Farb­
kennung orange fallen alle Notfälle, bei 
denen zunächst die Schule die Federfüh­
rung übernimmt und bei denen Spielräu­
me bestehen, so dass auch eine Zusam­
menarbeit mit außerschulischen Experten 
Abhilfe schaffen kann. Im Hinblick auf 
den Schweregrad der Eingriffe ist jedoch 
in der Regel die Polizei einzuschalten. 
Hierunter werden gezählt: Androhung von 
Amok oder Geiselnahme, Todesdrohun­
gen im Internet oder per SMS, Morddro­
hung, Körperverletzung, Erpressung/Raub, 
Besitz von gefährlichen Gegenständen 
und Waffen, sexuelle Übergriffe, Selbsttö­
tungsankündigung, Selbstmordversuch, 
Extremismus, Gebrauch von Waffen oder 

gefährlichen Gegenständen, Mobbing so­
wie schwere Sachbeschädigung. Hierbei 
hat die saarländische Schulaufsicht eine 
subjektive Auswahl und Anordnung ver­
schiedener Delikte gemacht, die für Schul­
leiter nicht in jedem Fall nachvollziehbar 
sein wird. So ist innerhalb der Ordnung 
des Gefährdungsgrades II der Besitz von 
Waffen weit vor dem Gebrauch von Waf­
fen zu finden. Dies irritiert bei der Be­
trachtung der ansonsten sehr praktischen 
Reaktionsanweisungen etwas und wäre 
eventuell eine Veränderung wert. Im gelben 
Teil des Gefährdungsgrades I sind dann 
Fälle aufgezählt und mit Reaktionsanwei­
sungen versehen, die in der Regel in un­
mittelbarer Verantwortung der Schule – 
ohne Einschalten der Polizei – bewältigt 
werden können. Hierzu zählen: Rangelei­
en und kleinere Schlägereien, Beleidigung 
im Internet, Sachbeschädigung, Anpöbe­
lei, Diffamierung, Äußerung von Selbsttö­
tungsgedanken, aber auch im Todesfall 
von Schülern bzw. Schulpersonal. 

3. WARNSIGNALE UND MÖGLICH­
KEITEN DER GEFAHREN­
EINSCHÄTZUNG 
Zielgerichtete Gewalt an Schulen stellt 
sich als ein gezielter und vorbereiteter An­
griff auf bestimmte Personen oder Perso­
nengruppen dar. Dabei wird die Schule 
bewusst als Tatort ausgewählt. Verschiede­
ne Studien haben gezeigt, dass der Weg 
zur Gewalt für den Täter durch einen 
schleichenden Verlust von Lösungsalter-
nativen gekennzeichnet ist. Dieser Ent­
wicklungsprozess wird von Warnsignalen 
begleitet. Das Aussenden solcher Signale 
wird als „Leaking“ bezeichnet. Bei den 
bisherigen Amokläufen in Deutschland 
spielten sie regelmäßig eine Rolle, so bei­
spielsweise auch 2006 in Emsdetten: „Die 
Erlebnisse in der Schule spielten in der 
Selbstwahrnehmung von B. scheinbar eine 
zentrale Rolle für das Heranreifen eines 
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Tatplanes zu einer Amoktat. So berichtete 
er in seinen zahlreichen Videobotschaften, 
Tagebuchaufzeichnungen und Forenein­
trägen wiederholt von der Unsinnigkeit 
des Schulzwanges, im Umfeld der Schule 
gemachten Gewalterfahrungen, eigenem 
Opfererleben aus dem Bereich Mobbing“ 
(Engels 2007, 40 f). 

Die saarländische Landesregierung hat 
in diesem Jahr den Begriff des Mobbings 
konkret definiert und darunter verbale so­
wie leichte körperliche Gewalt subsu­
miert. Von Mobbing ist demnach dann die 
Rede, wenn ein Schüler wiederholt und 
über einen längeren Zeitraum Angriffen 
auf seine persönliche Würde und/oder kör­
perlichen Angriffen von einer oder mehre­
ren Personen ausgesetzt ist. Es geht dabei 
um systematische und wiederholte Ag­
gressionen gegenüber Schwächeren, nicht 
um Rangeleien gleichstarker Personen. 
Mit einer solchen Definition versucht das 
Saarland eine Bündelung vieler präventi­
ver Angebote gegen die überwiegende An­
zahl von Fällen schulischer Gewalt zu er­
möglichen. Hierbei gilt es, das Thema 
Gewalt bei den Kindern und Jugendlichen 
zu vergegenwärtigen, denn Wegsehen wi­
derspricht dem Opferschutz, führt zu Ra­
chegedanken und Minderwertigkeitsge­
fühlen und kann nicht mehr geduldet 
werden. So zeigt ein Vorfall im Saarland 
aus dem Jahr 2003 sehr anschaulich, zu 
welchen Handlungen sogar junge Mäd­
chen fähig sind: „N. und H. erklärten der 
Mitschülerin A. gegenüber, die neu in der 
Klasse ist und seit Wochen gemobbt wird, 
sie könne vielleicht doch in die Clique 
aufgenommen werden, wenn sie gewisse 
Prüfungen bestünde: 1) A. musste sich auf 
der Mädchentoilette vor den beiden nackt 
ausziehen [und demütigende sexuelle Hand­
lungen ausführen]. 2) A. musste den Mund 
öffnen, N. spuckte/rotzte hinein und A. 
musste das dann hinunterschlucken. Auch 
H. sollte spucken, traf daneben, woraufhin 

A. zurückspuckte und ihre Spucke am Ho­
senbein der anderen dann auflecken muss­
te. 3) N. drehte ihren Schuh gut im Dreck 
und reichte ihren Fuß dann A., die die 
Schuhsohle ablecken musste. 10 weitere 
‚Prüfungen‘ sollten am folgenden Tag 
stattfinden.“4 Beide Täterinnen waren da­
mals in Klassenstufe 5, gerade 13 Jahre 
alt. Derartiges Verhalten kann ein Warnsi­
gnal für weitere und letztlich noch schlim­
mere Handlungen sein, wenn seitens der 
Erwachsenen nicht reagiert wird. 

Potentielle Gewalttäter werden 
häufig zuvor zu Opfern 

niedrigschwelliger schulischer 
Gewalttätigkeiten. 

Auch wenn sich die Gewalttaten letzt­
lich in der Schule oder auf dem Schulweg 
entladen, spielen familiäre oder partner­
schaftliche Faktoren regelmäßig eine zu­
sätzlich belastende Rolle: „Wer von sich 
selbst nicht überzeugt ist, wird sich nicht 
zeigen wollen, so wie er ist. Er wird viel­
mehr durch verstärktes Geltungsstreben – 
wenn es sein muss auch mit Gewalt – sein 
Minderwertigkeitsgefühl zu kompensieren 
trachten. Gewalttätige Jugendliche fühlen 
sich meist unsicher, unzulänglich, gede­
mütigt und nicht viel wert und sind oft der 
Sündenbock in der Familie“ (Weninger 
2005, 51). 

Vor den bisherigen Fällen schwerer ge­
zielter Schulgewalt waren immer Hilferufe 
bzw. als solche deutbare Signale im El­
ternhaus, in der Gleichaltrigengruppe und 
in der Schule ausgesandt worden. Hierbei 
kann es sich um die unterschiedlichsten 
Formen von Signalen handeln. Der Not­
fallplan für saarländische Schulen unter­
scheidet in indirekte Signale (Suizidversu­
che in der Vergangenheit, Verschenken 
von wichtigem persönlichem Eigentum, 
Aufgeben von Hobbys), verbale Signale 
im Gespräch oder im Internet (Drohungen, 

65 



.SIAK-JOURNAL 

66 

1/2010 

Selbstmordäußerungen, Äußerungen von 
Hoffnungslosigkeit) sowie Signale im Ver­
halten der Schüler (regelmäßige Gewalt­
anwendung, Zeigen und/oder Benutzen 
von Waffen, Tarnbekleidung, Isolation/ 
Rückzug, Alkohol- und Drogenmiss­
brauch, Zeichnungen, Todeslisten, Filme, 
Musik, Spiele, Verfall des äußeren Er­
scheinungsbildes). Diese Signale können – 
insbesondere bei gehäuftem Auftreten – 
Hinweise geben, dass sich der Schüler in 
einem Entwicklungsprozess befindet, an 
dessen Ende ein Gewaltausbruch liegen 
kann. Da die Signale auf verschiedenen 
Ebenen (Familie, Peer group, Schule) 
nach außen gebracht werden, ist eine 
Vernetzung dieser Ebenen sinnvoll und 
zielführend. Wenn man die Warnsignale 
frühzeitig registriert und entsprechend re­
agiert, kann möglicherweise eine solche 
Tat verhindert werden. In einem frühen 
Stadium des Entwicklungsprozesses iden­
tifiziert sich der Schüler mit anderen Ge­
walttätern und beschäftigt sich auffällig 
häufig mit Gewaltdarstellungen, beginnt 
sich für Waffen zu interessieren und kon­
sumiert einschlägige Medien. Kommt es 
in der Folge zu einem Verlusterlebnis (Sta­
tus- oder Liebesverlust) und hat der Schü­
ler einen Zugang zu Waffen, kann es zu ei­
nem Tatentschluss kommen, den der 
Jugendliche in erster Linie gegenüber sei­
ner Peer group in Form des „Leaking“ 
kommuniziert. 

4. DAS SCHULEIGENE 
KRISENTEAM 
Hinweise für den Notfall können in akuten 
Belastungssituationen nur dann hilfreich 
sein, wenn in der Schule vorab verbindlich 
festgelegt wurde, wer in der Krisensituati­
on welche akut anstehenden Aufgaben 
(z.B. Information der Polizei, Lautspre­
cherdurchsage, Entscheidung über die 
eventuell erforderliche Evakuierung der 
Schule, Information der Schulaufsicht, 

des Schulträgers, der Eltern, Organisation 
der psychologischen Betreuung der Opfer) 
übernimmt. Da es aber kaum möglich ist, 
ein für alle Schulen gleichermaßen pas­
sendes „Patentrezept“ zu verordnen, weil 
in jedem Fall die spezifischen örtlichen 
Gegebenheiten berücksichtigt werden 
müssen, wird seitens der saarländischen 
Schulaufsicht empfohlen, schulspezifi­
sche Krisenpläne zu erarbeiten. Dazu soll­
te ein Krisenteam gebildet werden, in dem 
neben der Schulleitung auch Vertrauens­
lehrkräfte, Personalrat, Hausmeister und 
Eltern vertreten sind und das eng mit der 
örtlichen Polizei, der Feuerwehr, dem 
Schulpsychologischen Dienst, dem Ju­
gendamt, der Unfallkasse Saarland und 
dem Schulträger zusammenarbeitet. Das 
Krisenteam hat die Aufgabe, auf der 
Grundlage der vorliegenden Notfallpläne 
für den jeweiligen Schulstandort passge­
nau zugeschnittene Anweisungen für das 
Verhalten in Notsituationen zu erarbeiten 
und diese in Zusammenarbeit mit externen 
Fachleuten, insbesondere der Polizei, in 
der Schule zu etablieren. Dazu gehört 
auch, bei Bedarf darauf hinzuwirken, dass 
die erforderliche Infrastruktur vorhanden 
und einsatzfähig ist. Ebenso ist Vorsorge 
zu treffen für die erforderliche Betreuung 
der Schüler und Lehrkräfte nach einem 
Extremfall. 

Mit der Einrichtung eines Krisenteams 
sollen der Schutz gefährdeter Personen, ei­
ne Reduzierung der Schäden, der Erhalt 
der Handlungsfähigkeit in Not- und Kri­
sensituationen, das Ermöglichen eines ko­
ordinierten Vorgehens in Ausnahmesitua­
tionen, ein schnelles Einleiten von 
Hilfsmaßnahmen sowie die Verhinderung 
des Nachahmens verbessert werden. Zu 
den wesentlichen Aufgaben des Krisen­
teams gehören daher die Auseinanderset­
zung mit den Notfallplänen und deren Vor­
stellung im Kollegium, das Erstellen von 
schulspezifischen Handlungsanweisungen 
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für den Krisenfall und für Maßnahmen zur 
Bewältigung traumatischer Ereignisse 
nach dem Krisenfall, die Benennung von 
Verantwortlichen für die im Krisenfall zu 
bewältigenden Aufgaben sowie Beglei­
tung der Schulgemeinschaft nach Krisen. 
Ist die Krisensituation bewältigt, muss un­
mittelbar daran anschließend die Nachsor­
ge beginnen, um den Übergang von der 
Notfallsituation zum gewohnten Schulall­
tag zu erleichtern. Dabei ist zu beachten, 
dass gerade dieser Aspekt des Bedro­
hungsmanagements zeitliche Ressourcen, 
strukturiertes Vorgehen und Zusammenar­
beit mit unterschiedlichsten Institutionen 
und Personen erfordert. 

In größeren Systemen ist es empfehlens­
wert, Funktionen möglichst doppelt zu be­
setzen, da die Aufgaben oft zu vielfältig 
sind, um von einer Person alleine geleistet 
zu werden. Außerdem muss vorgesorgt 
werden für den Fall, dass eine zuständige 
Person zum Zeitpunkt des Krisenfalls 
nicht anwesend ist. In kleineren Systemen 
müssen eventuell mehrere Funktionen von 
einer Person wahrgenommen werden. 
Wichtig ist es, alle Festlegungen und Tele­
fonnummern in einem schuleigenen Not­
fallordner schriftlich festzuhalten. Dieser 
Notfallordner kann – ergänzt durch Bau­
pläne bzw. Fotos des Schulgeländes – der 
örtlichen Polizei übergeben werden. Ein 
weiteres Exemplar sollte der Schulträger 
erhalten. Der Notfallplan muss regelmäßig 
überprüft und aktualisiert werden. Es bie­
tet sich an, dies mit der nach den Sommer­
ferien vorgeschriebenen Brandschutz­
übung zu verbinden. 

5. DIE KOOPERATION VON 
SCHULE UND POLIZEI 
Auch die Zusammenarbeit mit benachbar­
ten Professionen bei der Gewaltbekämp­
fung direkt an den Schulen ist im Saarland 
bewährt. Die Präsenz der örtlichen Polizei 
ist inzwischen fest in das Schulgeschehen 

im Saarland verankert. Vertrauen kann nur 
dadurch gefördert werden, dass Polizeibe­
amte nicht nur in negativ besetzten Situa­
tionen für die Schüler in der Schule sicht­
bar sind, sondern auch als „Freund und 
Helfer“ auftreten. Schulen und Polizei ar­
beiten seit jeher auf vielen Feldern der 
Kriminalitätsbekämpfung eng und ver­
trauensvoll zusammen. Dies gilt insbeson­
dere für den Bereich der Prävention, aber 
auch im Rahmen von Ermittlungsmaßnah­
men bei Verdachtsfällen von Straftaten. 
Situationen, in denen Einsatzkräfte der Po­
lizei aus Anlass aktueller Krisensituatio­
nen in Schulen tätig sein müssen, sind 
glücklicherweise selten. Wenn sie jedoch 
eintreten, handelt es sich zumeist um Fälle 
erheblicher Bedrohung verbunden mit un­
mittelbarer Gefahr für Leib und Leben von 
Personen. Deshalb müssen alle Verant­
wortlichen in diesen Situationen in der La­
ge sein, schnell, aber auch besonnen und 
sachgerecht zu handeln. 

Gerade der Zeitdruck birgt 
jedoch die Gefahr von Fehl­

entscheidungen in sich. 

Die Erfahrung zeigt, dass der Zeitdruck 
vermindert und die Entscheidungsgrund­
lagen verbessert werden können, wenn 
Verhaltensweisen beteiligter Organisatio­
nen bekannt sind, Informationen gezielt 
erfolgen und bestimmte Vorgehensweisen 
nicht erst im Krisenfall geklärt werden 
müssen. Deshalb sollten sich alle Beteilig­
ten frühzeitig auf die Bewältigung eines 
solchen Notfalls vorbereiten. 

Grundlegende Elemente dieser Vorberei­
tung sind beispielsweise die Herstellung 
sicherer Kommunikationswege mit der zu­
ständigen Polizeidienststelle, die Benen­
nung kompetenter Ansprechpartner, regel­
mäßige gemeinsame Besprechungen – um 
Details wie Lagepläne, Raumbezeichnun­
gen, Personalzahlen zu aktualisieren oder 

67 



.SIAK-JOURNAL 

68 

1/2010 

auch den Umgang mit Medien abzustim­
men – sowie die Erprobung von Verhal­
tensmaßnahmen für den Notfall. Nach 
dem Amoklauf von Erfurt 2002 fanden an 
verschiedenen Schulen Präventionsveran­
staltungen mit Beamten des saarländi­
schen Landeskriminalamtes statt. Verbun­
den mit diesen Veranstaltungen war die 
Begründung einer Weiterbildung für 
Schulleiter zum Thema „Amok – Effizien­
tes Schulleitungshandeln in bedrohlichen 
Situationen“, welche inzwischen vom 
Landesinstitut für Präventives Handeln 
angeboten wird. Seit dieser Zeit melden 
einige Schulleiter zu Beginn jedes Schul­
jahres die genauen Lehrer- und Schüler-
zahlen sowie bauliche Veränderungen der 
Schule an die örtliche Polizeidienststelle. 

6. ZUSAMMENFASSUNG UND 
FAZIT 
Mit der Überarbeitung und Zusammen­
stellung von Reaktionsanweisungen bei 
schwerer Schulgewalt im Notfallordner 
„Hinsehen und Handeln“ hat die saarlän­
dische Schulaufsicht auf den erneuten 
Amoklauf an einer deutschen Schule die­
ses Jahr in Winnenden reagiert. Der auf 
Vorarbeiten anderer Bundesländer zurück­
gehende Notfallplan des Saarlandes ent­
hält jedoch nicht nur Anweisungen für das 
schulische Handeln in einer Amoklage, 

denn er umfasst auch Reaktionshilfen für 
Fälle minderschwerer und damit alltägli­
cherer Gewalt an Schulen. Neben den 
übersichtlichen Reaktionen zu einzelnen 
Gewaltdelikten zeigt der Notfallordner des 
Saarlandes auch Warnsignale für den 
Übergang von leichter zu schwerer Gewalt 
mit Todesfolgen auf. Häufig wurden Täter 
schwerer Gewalthandlungen zuvor zu Op­
fern leichterer Schulgewalt. Auch aus die­
ser Sicht ist es sinnvoll, Notfallpläne nicht 
nur auf schwerste Krisenfälle zu beschrän­
ken. Da aber nicht an allen Schulen und 
Schulformen gleiche Voraussetzungen für 
die Reaktion auf Notfälle herrschen, wird 
seitens der Schulaufsicht und Polizei da­
rauf hingewirkt, schuleigene Krisenteams 
zu bilden. Diese sollen die Notfallpläne 
dann an die personellen und baulichen 
Gegebenheiten der konkreten Schule an­
passen und vor Ort mit den in einem Kri­
senfall beteiligten Professionen abstim­
men. Dabei kommt der Zusammenarbeit 
von Schule und örtlichen Polizeidienst­
stellen schon von Natur aus eine ganz be­
sondere Rolle zu. Aus diesem Grunde sind 
einzelne saarländische Schulen inzwi­
schen auch dazu übergegangen, jährlich 
personelle und bauliche Veränderungen an 
die Polizei zu melden und mit dieser 
gemeinsam Fortbildungsveranstaltungen 
durchzuführen. 
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1 Gespräch mit Schulleiter Markus Schneider am 

18.09.2009 in der Förderschule für soziale Ent­

wicklung Saarbrücken. 
2 Gespräch mit Johannes Reinert und Annerose 

Wannemacher am 11.09.2009 im Ministerium für 

Bildung, Familie, Frauen und Kultur des Saar­

landes. 
3 Der saarländische Notfallordner beruht auf 

Vorlagen aus den Bundesländern Nordrhein-

Westfalen und Berlin; einige Inhalte des saarlän­

dischen Notfallordners wurden für diesen Artikel 

teilweise wörtlich übernommen. 
4 Aus dem Brief des Schulleiters einer saarländi­

schen Schule an die Schulaufsichtsbehörde (ge­

nauerer Nachweis des Briefes zum Schutz der 

Schülerinnen nur auf Nachfrage bei der Schul­

aufsichtsbehörde des Saarlandes, Leiter des Re­

ferates B 4, Josef Görgen). Anm. der Redaktion: 

Der Brief wurde aus Gründen des Opferschutzes 

an der Stelle der demütigenden sexuellen Hand­

lungen verändert. 
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